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Informationsschreiben  2020/1  betreffend  die  Versicherungspflicht 

Information  über  den  Austritt  des  Vereinigten Königreichs aus  der  EU (Brexit) 

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident 
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Beiliegend erhalten Sie zu Ihrer  Information  das Schreiben  des  Bundesamtes für Gesund-
heit vom  20.  Januar  2020  im Zusammenhang mit dem Austritt  des  Vereinigten König-
reichs (UK) aus  der  Europäischen  Union  (EU). 

Nach dem noch zu ratifizierenden Austrittsabkommen bleiben  die  zwischen  der  EU und 
Drittstaaten abgeschlossenen Abkommen  in den  Beziehungen mit UK bis zum  31.  De-
zember  2020  bestehen. Damit wird  es  während dieser Übergangsfrist bei  der  Krankenver-
sicherung zu keinen Änderungen kommen. Für  die  Zeit nach dem  31.  Dezember  2020 
muss zwischen  der  Schweiz und UK noch eine Regelung vereinbart werden. 

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte  an die  Gemeinsame Einrichtung KVG, Indust-
riestrasse  78, 4600  Olten  (Telefon:  032 625 30 30,  E-Mail: euekvg.orq). 

Wir ersuchen Sie um Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

k4tri 
Peter Altherr, mag.oec.HSG 
Leiter 
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Beilage 
- Schreiben  des  Bundesamtes für Gesundheit vom  20.  Januar  2020 

Kopie zur Kenntnisnahme  an: 
Gemeinsame Einrichtung KVG, Industriestrasse  78,  Postfach,  4600  Olten 

- santésuisse, Römerstrasse  20, 4500 Solothurn 
- Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen  und  Gemeindepräsidenten (VSGP), 

Herr  Boris  Tschirky, Präsident, Gemeindehaus, Hauptstrasse  21, 9030  Abtwil 
Geschäftsstelle  der  Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen  und  Gemeindeprä-

 

sidenten (VSGP), Herr  Bernhard Keller,  Rosenbergstrasse  38,  Postfach  735, 
9001  St.Gallen 

- Departement  des  Innern, Regierungsgebäude,  9001  St.Gallen 
- Versicherungsgericht  des  Kantons St.Gallen, Wassergasse  44, 9001  St.Gallen 
- Sozialversicherungsanstalt  des  Kantons St.Gallen (SVA), Herr  Bruno  Leutenegger, 

Leiter Ausgleichskasse, Brauerstrasse  54, 9016  St.Gallen 
- Kantonales Migrationsamt, Herr Jürg  Eberle,  Leiter, Oberer  Graben 38, 9001  St.Gallen 
- Kantonales Amt für Wirtschaft  und  Arbeit, Frau Karin  Jung,  Leiterin, Unterstrasse  22, 

9001  St.Gallen 
- Intern:  AP  /  NU  / LJO 
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10  Schweizerische  Eidgenoss 
Confederation  suisse 
Confederazione  Svizzera 

Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement  des  Innern  EDI 

Bundesamt für Gesundheit  BAG 
Direktionsbereich Kranken-  und  Unfallversicherung 

CH-3003 Bern 

BAG 

An die  KVG-Versicherer, ihre Rückversicherer 
und  die  Gemeinsame Einrichtung KVG 
An die  Kantonsregierungen und  die  für  die 
Kontrolle  der  Versicherungspflicht 
zuständigen kantonalen Stellen 
An die  Verbände  der  Leistungserbringer 

Referenz/Aktenzeichen:  721.1 
Unser Zeichen: PHE/Js 
Bern,  den 20.  Januar  2020 

Informationen über Brexit 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne informieren wir Sie über  die  Auswirkungen  des  Austritts  des  Vereinigten Königreichs (UK) aus 
der  EU. 

UK wird auf  den 31.  Januar  2020  aus  der  EU austreten. Das Austrittsabkommen, das zwischen UK 
und  der  EU ausgehandelt wurde, sollte im Januar  von den  beiden Parteien ratifiziert werden. Dieses 
Abkommen sieht vor, dass  die  zwischen  der  EU und Drittstaaten abgeschlossenen Abkommen  in den 
Beziehungen mit UK bis zum  31.  Dezember  2020  bestehen bleiben. Das Freizügigkeitsabkommen 
zwischen  der  Schweiz einerseits und  der  EU und ihren Mitgliedstaaten andererseits und das europäi-
sche Koordinationsrecht für  die  Sozialversicherungen (Verordnungen (EG) Nr.  883/2004  und Nr. 
987/2009)  gelten während dieser Übergangsfrist unverändert weiter. Das heisst, dass  es in  Bezug auf 
die  Krankenversicherung zu keinen Änderungen kommen wird. Beispielsweise bleiben Schweizeri-
sche Rentnerinnen und Rentner,  die  ihren Wohnsitz nach UK verlegen,  in der  Schweiz krankenversi-
cherungspflichtig und Touristinnen und Touristen aus UK haben bei einem Aufenthalt  in der  Schweiz 
bei notwendigen Behandlungen Anspruch auf Leistungsaushilfe. 

Diese Übergangsfrist wird dazu genutzt werden, eine definitive Regelung zwischen  der  Schweiz und 
UK zu finden.  Es  ist zurzeit noch offen, wie danach  die  Regelungen  in  Bezug auf  die  Koordination  der 

Bundesamt für Gesundheit  BAG 
Sekretariat 
Schwarzenburgstrasse  157, CH-3003  Bem 
Tel. +41 58 463 7066»  Fax-Nr.  +41 58 462 90 20 
Aufsicht-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch 



Sozialversicherungen aussehen werden. Wir werden Sie so bald als möglich darüber informieren. 

Freundliche Grüsse 

Abteilung Versicherungsaufsicht 

Die  Leiterin 

a •••7 

Helga Portmann 
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